
Stadt Adliswil 
Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats 
 
 
 

 

 

Sitzung vom 26. November 2024  

Beschl. Nr. 2024-333 
9.1.0 Allgemeines 

Finanzen: Anfrage betr. «Konsequenzen einer Annahme der Vorlage 5939 zur 
Änderung des Gewinnsteuersatzes für Adliswil»; Beantwortung 

 
 
Ausgangslage 
 
Am 13. September 2024 hat Wolfgang Liedtke (SP) eine Anfrage betreffend «Konsequenzen 
einer Annahme der Vorlage 5939 zur Änderung des Gewinnsteuersatzes für Adliswil» 
eingereicht. 
 
Gemäss der Anfrage hat die Abteilung Steuern eine provisorische Berechnung der 
Gewinnsteuern für juristische Personen anhand der Steuerzahlen aus dem Jahr 2023 
vorgenommen. 
 
 
Beantwortung der Fragen 
 
1. Wie viel weniger Steuererträge pro Jahr hat die Stadt Adliswil, wenn der kantonale 

Gewinnsteuersatz von 7 auf 6 Prozent reduziert wird? Bitte um eine Berechnung 
anhand der Jahresrechnung 2023. 

 
Gerechnet mit den Zahlen aus dem Jahr 2023 würden die Steuererträge um rund 
CHF 1,3 Mio. sinken. 
 
2. Wie viel Steuerfuss-Prozenten entspricht der Betrag aus Frage 1? 
 
Ausgehend von den Steuererträgen des Jahres 2023 entspricht dies rund 
2 Steuerfuss-Prozenten. 
 
3. Profitiert Adliswil von Ausgleichsmassnahmen des Kantons (insbesondere zeitlich 

beschränkte Unterstützung für besonders betroffene Gemeinden) im 
Zusammenhang mit der Vorlage 5939? 

 
Die Stadt Adliswil würde voraussichtlich keine Ausgleichszahlungen erhalten. Um 
Ausgleichszahlungen zu erhalten, müssten die Steuereinnahmen von juristischen Personen 
mindestens 20 % der Gesamtsteuereinnahmen ausmachen, was bei Adliswil aktuell nicht der 
Fall ist. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die Voraussetzungen für 
Ausgleichszahlungen nicht erfüllt sein werden. 
 
4. Wenn ja, wie hoch sind diese? 
 
Siehe Antwort zu Frage 3. 
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Der Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 89 der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates, 
folgenden 
 

Beschluss: 

1 Die Anfrage von Wolfgang Liedtke (SP) vom 13. September 2024 betreffend 
«Konsequenzen einer Annahme der Vorlage 5939 zur Änderung des 
Gewinnsteuersatzes für Adliswil» wird gemäss den Erwägungen beantwortet. 
 

2 Dieser Beschluss ist öffentlich.  
 

3 Mitteilung an: 
 
3.1 Grosser Gemeinderat 
3.2 Abteilung Finanzen 
3.3 Abteilung Steuern 
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